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DIE VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT OBERBERG
KIRCHEN HAT EINEN NEUEN VORSITZENDEN

Nachdem in den einzelnen Mitgliedsge
meinden der Verwaltungsgemeinschaft
Oberbergkirchen die konstituierenden
Sitzungen abgehalten wurden, steht auch
die neue Gemeinschaftsversammlung der
Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen
fest.

In der Verwaltungsgemeinschaft Ober
bergkirchen hat sich nun herausgebil
det, was bei den fast 400 Verwaltungs
gemeinschaften in ganz Bayern sicher
lich nicht alltäglich ist: Vorsitzender
der Verwaltungsgemeinschaft ist nicht
ein BUrgermeister der Sitzgemeinde der
Geschäftsst"elle sondern ein Bürgermei
ster einer Mitgliedsgerneinde.

Genauer gesagt, in der ersten Sitzung
der Gemeinschaftsversammlung wurde mit
8 gegen 0 Stimmen, bei einer Stimment
haltung, der 1. Bürgermeister der Ge
meinde Schönberg. Herr Otto Senftl ,
zum Gemeinschaftsvorsitzenden gewählt.
Ebenfalls ohne Gegenstimme mit einer
Stimmenthaltung wurde der BUrgermeister
der Gemeinde Lohkirchen, Herr Sebastian
Gillhuber, zu seinem Stellvertreter
benannt.

Die Gemeinschaftsversammlung der Ver
waltungsgemeinschaft Oberbergkirchen
setzt sich aus folgenden Vertretern
zusammen:

Gemeinde Lohkirchen: Bürgermeister
Gillhuber ( Stellvertreter) • Ge
meinderat Eder
Gemeinde Oberbergkirchen : Bürgermei
ster Bichlmaier, 2. BUrgermelster
Eberl, 3. BUrgermeister Weichselgart
oer
Gemeinde Schönberg: BUrgermeister
Senftl (- Vorsitzender), 2. Burger
meister Bichlmaler
Gemeinde zangberg: BUrgermelster
Märkl, Gemeinderat li:!yer.

SATZUNG OBER DIE ENTSCHÄDIGUNG ruR EH
RENAHrLICHE TÄTIGKEIT IN DER VERWAL
TUNGSGEMEINSCHAFT OBERBERGKIRCHEN

Die Verwaltungsgemeinschaft (VGem)
Oberbergkirchen (nachfolgend stets kurz
"Verwaltungsgemeinschaft " genannt) er
laßt aufgrund des Art.10 Abs.2 der Ver
waltungsgemeinschaftsordnung (VGem)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. Okto
ber 1982 (GVBl S.965) in Verbindung
mit den Art. 27 und Art. 31 des Ge-
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